
Ist eine Genehmigung für die Beseitigung/Zerstörung eines Gehölzbestandes (Bäume oder Sträucher) 
im Landkreis Oldenburg notwendig? 

Ist das Gehölz Teil von: 

Handelt es sich um ein heimisches oder 
ortsbildprägendes Gehölz?

(siehe Liste zu heimischen und ortsbildprägenden Gehölzen)  

einer Allee, Baumreihe,  
Streuobstwiese, Feldhecke oder Teil 

eines Feld- bzw. Hofgehölzes?

Es liegt kein Eingriff vor. Eine Genehmigung 
ist nicht notwendig.  

Es liegt in der Regel ein Eingriff vor 
(Entscheidung im Einzelfall),

der von der unteren Naturschutzbehörde 
genehmigt werden muss. 

Hinweis: Der Artenschutz muss nach §44 BNatSchG eingehalten werden. 
Die Entfernung von Gehölzen ist in der Regel nur zwischen dem 01.10 und 28.02. erlaubt.  

ja

ja

nein

Ist es ein Einzelbaum mit einem 
Stammdurchmesser  ≥ 30 cm? 

Wald

Eine Waldumwandlungsgenehmigung 
ist gegebenenfalls notwendig

ja

ja

nein

nein


